
Anfrage zur Begleitung in der Schwangerschaft und im Wochenbett

Name, Vorname 

Geburtsdatum( Schwangere)

Anschrift

Telefon/ Handy

Emailadresse 

voraussichtlicher Geburtstermin 

geplanter Geburtsort

Wievieltes Kind

Krankenkasse 

Versicherungsnummer 

  Hiermit stimme ich ausdrücklich zur Verarbeitung der personenbezogenen 

       Daten und der Datenschutzerklärung zu. 
 Hiermit stimme ich ausdrücklich den AGB zu

Unterschrift/ Datum 

Bitte schicken Sie mir die ausgefüllte Anfrage unterschrieben möglichst 
zeitnah per Email (als pdf) zurück und ich melde mich so schnell es geht bei 
Ihnen, ob ich die Betreuung von Ihnen und Ihrem Baby übernehmen kann.
Bis dahin wünsche ich Ihnen eine angenehme Schwangerschaft.



Datenschutzerklärung

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine angegebenen Daten für die DSGVO-
konforme Verarbeitung zum Zwecke der Erbringung der Hebammen-Dienstleistungen 
verarbeitet werden dürfen. Sofern noch keine Dienstleistungen erbracht wurden, kann diese 
Einwilligung jederzeit widerrufen werden. Wenn bereits Dienstleistungen erbracht wurden 
werden die Daten lediglich zum Nachweis der korrekten Abwicklung der bisherigen 
Tätigkeit (z.B.: Dokumentation der Hebammenleistung, Abrechnung der Hebammenleistung)
verwendet. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf verarbeiteten Daten nicht berührt.

Ihre Daten werden nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten für 
Dokumentation und Abrechnung (30 Jahre bei Hausgeburten, in allen anderen Fällen 10 
Jahren) unwiderruflich gelöscht. Ihre Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter - 
mit Ausnahme gesetzlicher Verpflichtungen wie der Abrechnung.

Ich verarbeite die Daten in Übereinstimmung mit den datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen.

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, 
dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre 
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie 
sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren.



Allgemeine Geschäftsbedingungen der Hebamme Claudia Hindenberg

Geltungsbereich:

 

Die AG gelten für alle Leistungen der freiberuflich tägigen Hebamme Claudia Hindenberg, 
Ostfeldstraße 5a,  83670 Bad Heilbrunn.

 

1. Leistungen und Kosten:

 

Die Leistungsempfängerin nimmt die Hilfe der freiberuflich tätigen Hebamme in 
Anspruch, deren Leistungen auf Grundlage des Vertrages über die Versorgung mit 
Hebammenhilfe nach § 134a SGB V, der zwischen den Berufsverbänden der 
Hebammen und dem GKV-Spitzenverband abgeschossen wurde. Dieser kann auf der 
Homepage des GKV-Spitzenverbandes aufgerufen werden. Auf Nachfrage sende ich 
diesen auch per E-Mail zu.

 

1.1. Abrechenbare Leistungen:

 

·        Beratungen

·        Basisdatenerhebung

·        Individuelles Vorgespräch

·        Schwangerenvorsorge

·        Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden

·        Geburtsvorbereitungskurs

·        Wochenbettbetreuung

·        Beratung bei Still- und/oder Ernährungsproblemen des Säuglings

 

Werden von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen, sofern sie nicht von 
einem anderen Leistungserbringer durchgeführt bzw. das Kontingent erschöpft wurde.
Die detaillierte Erklärung zu den einzelnen Leistungen erfolgen bei dem Ersttermin mit
der Hebamme (Basisdatenerhebung).

 



1.2. Eigenanteil:

 

(1) Für vereinbarte Termine, die von der Leistungsempfängerin nicht eingehalten 
werden und die nicht spätestens 3 Stunden vor dem Termin abgesagt werden, stellt 
die Hebamme die entgangene Vergütung der Leistungsempfängerin in Rechnung.

(2) Gleiches gilt, falls keine gültigen Krankenkassendaten von der 
Leistungsempfängerin angegeben wurden.

(3) Wurde die Obergrenze von erstattungsfähigen Leistungen durch Inanspruchnahme
mehrerer Hebammen überschritten, werden die Kosten nicht von der gesetzlichen 
oder privaten Krankenkasse übernommen. Die Hebamme stellt die Kosten daher privat
in Rechnung. Um dies zu vermeiden, wird die Leistungsempfängerin die Hebamme 
über alle Leistungen informieren, die sie bei einer Kollegin auf Kassenkosten in 
Anspruch nehmen wird bzw. bereits in Anspruch genommen hat.

(4) In oben genannten Fällen orientiert sich die Hebamme an den Sätzen in der aktuell 
gültigen Fassung des „Vertrages über die Versorgung mit Hebammenhilfe nach §134a 
SGB V“.

 

1.3. Sonstige Wahlleistungen:

 

Falls die Inanspruchnahme der Hebamme nach Art, Häufigkeit, Umfang und zeitlicher 
Einordnung die umschriebenen Leistungen des Vertrages über die Versorgung mit 
Hebammenhilfe nach § 134a SGB V übersteigt, erklärt sich die Leistungsempfängerin 
bereit, die Kosten hierfür zu übernehmen. Gleiches gilt für außerordendlich anfallende 
Wegegelder, sofern diese nicht von der Krankenkasse der Leistungsempfängerin 
übernommen werden.

Die Hebamme verpflichtet sich zur Information vor Inanspruchnahme etwaiger 
kostenpflichtiger Leistungen. Die Hebamme erstellt für diese Leistungen eine 
Privatrechnung.

Für die Inanspruchnahme eines Kurses gilt ein gesonderter Vertrag. Wahlleistungen 
sind

nicht Bestandteil dieser Vereinbarung und bedürfen einen gesonderten Vertrag.

 

1.4. Privatpatientinnen:

 

Privatpatientinnen erhalten die Rechnung von der Hebamme. Die Gebühren richten 
sich nach der Hebammen-Privat-Gebührenordnung Bayern. Die Kostenerstattung von 
Hebammenleistungen durch private Kassen variieren zum Teil stark. Die Hebamme hat
keine Kenntnis über den Inhalt der verschiedenen Versicherungstarife. Die 
Leistungsnehmerin ist selbst dafür verantwortlich, die Erstattungsfähigkeit von 
Leistungen mit ihrer Krankenversicherung zu klären. Die Hebammenrechnung



ist innerhalb von 21 Tagen zu bezahlen. Die Leistungsempfängerin ist zur 
fristgerechten Zahlung verpflichtet, unabhängig von der Erstattung der 
Krankenversicherung bzw. der Beihilfe.

 

2. Anmeldung:

 

Die Anmeldung zu den unter 1.1. genannten Leistungen erfolgt einmalig bei der 
Hebamme Claudia Hindenberg. Der ausgefüllte Fragebogen zur Anmeldung (pdf-
Formular) gilt nicht als verbindliche Zusage für eine Betreuung durch die Hebamme.

 

3. Räumliche Rahmenbedingungen:

 

In der Regel finden Termine während der Schwangerschaft in der Praxis der 
Hebamme in Bad Heilbrunn, Ostfeldstraße 5a statt. Ausnahmen müssen individuell 
vereinbart werden.

Im Wochenbett erfolgen Hausbesuche bei der jungen Mutter/ Familie in den ersten 3 
Wochen. Spätere Termine können teilweise in der Hebammenpraxis in  Bad Heilbrunn 
stattfinden.

 

4. Kursort:

 

Derzeit sind keine Kurse im Angebot. Sollte ein Geburtsvorbereitungskurs ins Angebot 
aufgenommen werden, so wird es ein Präsenzkurs sein. Der Kursort wird dann 
rechtzeitig mitgeteilt.

Bei der Inanspruchnahme eines Kurses,  wird ein gesonderter Vertrag verschickt.

 

5. Vertretung:

 

In Einzelfällen kann die Betreuung für einen gewissen Zeitraum von einer anderen 
Hebamme übernommen werden (z.B. Krankheit, Fortbildung, Wochenende). Ist dies 
nicht möglich, hat sich die Leistungsempfängerin bei Bedarf an den Gynäkologen, 
Kinderarzt sowie die Geburts- oder Kinderklinik und Arztpraxen zu wenden – bei 
Notfällen ruft sie den Rettungsdienst unter der Nummer 112.

Da die Hebamme keine Hebamme zur Vertretung ernennt, wird die 
Leistungsempfängerin selbst angehalten nach einer Urlaubsvertretung zu suchen. Die 
Urlaubszeiten der Hebamme wird sie  rechtzeitig mitteilen.

 

6. Erreichbarkeit:

 



Die Sprechzeiten der Hebamme sind von Montag bis Freitag von 8.30 bis 18.00 Uhr.

Es besteht kein Anspruch auf eine 24-Stunden-Erreichbarkeit.

Die Hebamme ist unter der Rufnummer 08046 – 189401 oder 0175 – 5287930 
erreichbar.

Sollte die Hebamme nicht telefonisch erreichbar sein, kann eine Nachricht mit Name 
und Grund der Kontaktaufnahme auf den Anrufbeantworter aufgesprochen werden

 oder eine Nachricht an folgende E-Mail-Adresse claudiahindenberg@gmx.net  versendet 
werden

Anrufer, die eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, werden spätestens
am nächsten  Werktag beantwortet.

E-Mails werden spätestens am nachfolgenden Werktag beantwortet.

 

7. Haftung:

 

Die Hebamme haftet für Leistungen der Hebammenhilfe im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmung im Bereich der Betreuung in Schwangerschaft und Wochenbett sowie 
bei Still- und/oder Ernährungsproblemen des Säuglings. Für die Tätigkeit der 
Hebamme im Rahmen dieses Vertrages besteht eine Berufshaftpflichtversicherung 
mit einer angemessenen Deckungssumme. 

Sofern ein Arzt bzw. eine vertretende Hebammenkollegin hinzugezogen wird, entsteht
zu dieser / diesem ein selbständiges Vertragsverhältnis; die Hebamme haftet nicht für 
die ärztlichen und ärztlich veranlassten Leistungen oder die Leistungen anderer 
Hebammen.
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